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Mädchenlie-
Seit ich ihn gesehen ,
Glaub ' ich blind zu sein ;
Wo ich hin nur blicke,
Seh' ich ihn allein.

> , Wie im wachen Traum «
Schwebt sein Bild mir vor,
Taucht ans tiefstem Dunkel
Heller nur empor.
Sonst ist licht - und sarblo!
Mes um mich her.
Nach der Schwestern Spiele
Nicht begehr' ich mehr.
Möchte lieber weinen
Still im Kämmerlein :
Seit ich ihn gesehen,
Glaub ' ich blind zu sein .

' Adalbert v . Lhamisso .

Staatsbürgerliche Erziehung
! Unsere Reichsverfassung enthält in ihren Schulforderungen

*totn Abschnitt , in dem verlangt wird , daß jedem Schüler bei seiner
Entlassung aus der Schule ein Exemplar der Verfassung mitgegeben

Man gebt davon aus , dah genaue Kenntnis der Weimarer
Erfassung Voraussetzung der Schulung »um guten Staatsbürger ,“*«o . zur Staatsbürgerin ist, die wir brauchen, wenn alle Gewalt
®°ot Volke ausgeben soll , wie es im ersten Paragraphen der Verfas-
«Ung heißt. Natürlich ist mit der lleberreichung der Verfassung
Eein noch kein« staatsbürgerliche Erziehung gewährleistet . Die
Hauptsache ist und bleibt doch , dab die Gedanken , die unsere
Erfassung enthält , im Volke lebendig sind , um sich zur Tat um«

; »u können. Mr brauchen also staatsbürgerlichen
Unterricht . Die Verfasiung bestimmt ja auch in Artikel 148,
Matz 3 : „Staatsbürgerkunde und Arbeitsunterricht sind Lehr-
wcher her Schule." Schon in den Schulen kann demnach mit der
Gebens -, Gemeinschafts- und Staatsbürgerkunde begonnen werden,
^ach kommt es darauf an, diese Kunde auch lebendig zu gestalten.

Recht wies deshalb der Gewerbeoberlebrer B a tz k e - Berlin auf
t

"*m 81 . Bundestage Deutscher Bodenreformen in Schwerin im
^ lossenen April darauf bin , daß bei der Einführung in das Ver-
üandnis unserer Reichsverfasiung vor allem der Abschnitt , der von
?*n Grundrechten des deutschen Volkes bandelt , be¬
kochen werden soll. In feiner Mitte steht der Artikel 158, der den«usschluh jedes Mihbrauchs mit dem Begriffe des deutschen Vater -

1 «indes verbeißt. Diesen Verfassungsartikel richtig verstehen lehren,
! die Grundlage einer gesunden staatsbürgerlichen Bildung in

Unserem Volke legen. Seine Erfüllung wird zum Kern unserer
Mlturarbeit , und dafür muß die deutsche Jugend gewonnen wer-
r *

’ ®' e Person des Jugendlichen als Familienglied , seine körper-
uche und geistig « Kraft , seine sittliche Reinheit für die Allgemeinheit

und zu mehren, ist Ziel des Unterrichts . Das Wirt -
Ichafts- und Gesellschaftsleben mutz im Mittelpunkte der Richtlinienmr jeden Unterricht stehen .

Gewerbeoberlebrer Batzke bat nun einen Lehrvlan für die
. staatsbürgerliche Erziehung der Jugendlichen entworfen , der viel
l beachtenswertes enthält . Er gebt von der Schulpflicht

'
und dem

Rechte des Jugendlichen auf Bildung aus . Um das Ziel zu er¬
reichen , ist die Mitarbeit aller Glieder der Gemein¬
schaft wirtschaftliche, soziale und moralische Pflicht . Die Familien -
gemeinschaft führt rum Arbeitsverband im Wirtschaftsleben . Jede
Arbeitsleistung ist sittliche Pflicht gegenüber der Gemeinschaft. Da
aber Voraussetzung für die Arbeitsleistung die körperliche und gei¬
stige Arbeitskraft ist, so muh diese gepflegt werden. Die Jugend
muß selber lernen , ihren Körper aufzubauen und zu pflegen. Dic
Möglichkeit dazu muß ihr gegeben werden, durch Körperpflege in
der - Wohnung und in der Arbeitsstätte . Sie muh Gelegenheit zum
Wandern , zu Svort und Spiel haben und zweckmäsig ausnützen . Sie
muh wissen , wie die Gesundheit durch Alkohol, Nikotin und In¬
fektionen aller Art geschädigt wird . Vor allem muh sie mit der B e -
deutung der Wohnungsfrage vertraut gemacht werden.
Das geschieht am besten durch einen Ueberblick der Entwicklung un¬
seres Wirtschaftslebens , der Ursachen der Landflucht und des Ein¬
flusses des Kapitalismus auf unsere Wirtschaftsordnung . Die Ju¬
gend muh ferner vertraut gemacht werden mit den wirtschaftlichen
Schwierigkeiten der Gegenwart und ihren Folgen für den Einzelnen
und di« Gemeinschaft. Sie muh die Möglichkeiten der Ueberwin -
dung und ihre wirtschaftliche Mitverantwortung kennen. Jeder
Jugendliche muh lernen , sich als Staatsbürger zu fühlen und nur
den Menschen als wertvollen Staatsbürger anzusehen, der ein Ar¬
beiter im weitesten Sinne ist, d. h . ein nützliches Glied des Staates .
Zusammenleben und zusammen wirken ist eine Not¬
wendigkeit für die Staatsangehörigen . Das finden wir in Ver¬
bänden , Gewerkschaften , Parteien . Das muh die Ju¬
gend erfahren , denn in ihre Hand ist die Verbesserung der Wirt¬
schaftsordnung gelegt, die auf Freiheit und Gerechtigkeit, auf der
Verteilung und Nutzung des Bodens und der Bodenschätze beruht .
Zur Staatsbürgerlichen Erziehung gehört auch die Kenntnis des
Versailler Vertrages , der die Erfüllung einer Reibe von
Aufgaben des Gemeinschaftslebens erschwert . Ebenso muh die Ju -
gen die Bedeutung des Völkerbundes für unsere staatlichen
und wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten erkennen.

Als einen der wichtigsten Bildungsstoffe sieht Batzke die W o bn-
frage als Reichs- und Staatsangelegenheit an . Er behandelt sie
und möchte sie behandelt wissen vom Standpunkte des Bodenrefor -
mcrs aus . Dazu ist eine Kenntnis der Geschichte des deutschen Bo¬
dens notwendig . In der Germanenzeit durfte kein Land ohne Pflich¬
ten übernommen werden. Die Allmende gab jedem Menschen Rechte
der seine Pflichten erfüllte . Als sich das Städtewosen entMickelte ,war die Erbpacht die Hauptsteuerquclle . Der Verfall des altci^
Rechtes führte zum Bauernkriege , der auf wirtschaftlichen Ursachenberuhte und der Feudalzeit ein Ende machte . Aus dem ursprüng¬
lichen Agrarstaate entwickelte sich Deutschland allmählich zum I n -
d u st r i e st a a t e . Die Landbevölkerung wurde dadurch in die
Städte gezogen , obwohl diese die Bedingungen zu ihrer Aufnahme
nicht erfüllten und vor allem in der Wohnungsfrage versagten.
Schliehlich entwickelten sich , verstärkt durch die Folgen des Welt¬
krieges, die Gegenwartsprobleme , mit denen sich der Unterricht zu
befassen hat , so der gegenwärtige Stand der Landwirtschaft , die
Bauern - und Eutswirtschaft, • die Sicherung der Bodenrechte des
.Volkes und seiner Rechte an den Bodenschätzen , die Entwicklung im
Handel , in der Industrie , in der deutschen Siedlungspolitik . Als
Beispiele sind die Mahnahmen mancher Städte , wie Ulm ,Dessau , Frankfurt a . £>., heranzuziehen.

Jeder staatsbürgerliche Unterricht enthält zwei Teile . Im
einen muh die Rede sein von den Rechten und Pflichten des Staates

gegen jeden Staatsbürger . Der andere mub auf die Rechte uitb
Pflichten des Staatsbürgers gegen den Staat Hinweisen , ganz be¬
sonders auf die Hobe Verantwortlichkeit , die in dem einleitenden
Satze ver Verfassung ausgedrückt ist : „Die Staatsgewalt geht vom
Volke aus ." Das Volk — das sind wir Alle, jeder Einzelne von
uns . Gewalt aber kann nur von Heil sein , wenn sie getragen ist
von dem hohen Gefühle der Verantwortung des Einzelnen gegen
>as Ganse. Dafür bat die Schule schon den Boden vorzubereiten .

Fingerzeige , wie Herr Batzke sie gibt , sind deshalb so besonders
wertvoll, weil in unseren Schullesebiichernnoch so wenig vom neuen
Geiste zu spüren ist und auch ein grober Teil unserer Lehrer sich ihm
noch immer verschließt. Anna Blos (Stuttgart ) .

Weibliche Erwerbsarbeit
Die Ergebnisse der Berufszählung zeigen , dab überall seit der

letzten Zäblun « vom Jahre 1907 der Anteil der Frauen an
ver Erwerbsarbeit ganz gewaltig gestiegen ist . Der Krieg
hat sehr viele Frauen in die Berufstätigkeit hineingeworfen , und
heute werden sie durch die Not und die schlechte Entlohnung der
Männer darin festgehalten. Es gibt keinen Beruf mehr , in dem
das weibliche Geschlecht nicht tätig ist . Selbst diejenigen Berufe ,
die eine erhebliche Körperkraft erfordern , wie z. B . der des B e r g-
arbeiters oder des Dachdeckers , haben sich der Frau er¬
schlossen . Die gröhte Zahl von weiblichen Arbeitskräften ist aber in
der Textilindustrie tätig , die auch in der Nachkriegszeit die
meisten Frauen ausgenommen hat . Nach den Ergebnissen der Be¬
rufszählung , die soeben in „Wirtschaft und Statistik " veröffentlicht
worden sind, ist z . B . die Zahl der Arbeiterinnen und weiblichen
Angestellten in der Textilindustrie von 1907 bis 1925 in Bayern von
42 930 auf 52 100 und in Sachsen von 180 600 auf 263 630 gestiegen .

Aber auch in anderen Berufen ist eine solche Steigerung fest¬
zustellen . Die Zahl der w e i b li ch e n A n g e st e l l t e n ist im
gleichen Zeitraum in Bayern von 43 000 auf 148 000 und die Zahl
der Arbeiterinnen von 343 000 auf 406 000 gestiegen . In
Württemberg waren 1907 rund 36 Prozent aller Frauen im
Erwerbsleben tätig , 1925 waren es bereits 50 Prozent . Gegenüber
430 000 erwerbstätigen Frauen im Jahre 1907 standen 669 000 im
Jahre 1925. In Berlin befinden sich unter rund 1700 000 im Er¬
werbsleben stehenden Personen etwa 550 000 Frauen . Davon sind
323 000 in der Industrie beschäftigt und 213 000 im Handel und Ver¬
kehr einschließlich East- und Schankwirtschaften. Die meisten Frauen
( 161 000) beschäftigt das Handelsgewerbe , und im Bekleidungsge¬
werbe waren 135 000 tätig . In Sachsen, Baden , Hessen und
Thüringen betrug die Zahl der erwerbstätigen Frauen m e h r a l s
die Hälfte bis zwei Drittel der erwerbstätigen Männer . Nur
die Zahl der Hausangestellten hat einen Rückgang aufzuweisen.
Nicht unwichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Feststellung,
dah z. B . in Sachsen mehr als die Hälfte aller erwerbstätigen
Frauen verheiratet waren . Die kapitalistische Profitwirtschaft be¬
gnügt sich nicht mit der Ausbeutung des einzelnen Arbeiters ; sie
frißt die ganze Familie , Mann , Frau und Kind.

Für die drei süddeutschen Staaten Bayern , Württemberg und
Baden hat das Statistische Reichsamt eine zusammenfassende Er¬
hebung veröffentlicht . Danach ist von 1907 bis 1925 die Zahl der
beschäftigten Frauen in der Industrie von 409 009 auf 813 000, im
Handel und Verkehr v̂on 260 000 aus 299 000 gestiegen . So läht
sich in sämtlichen Erwerbszweigen — abgesehen von dem Beruf der
Hausangestellten — eine Zunahme der Frauenarbeit feststellen . Es
entspricht der Tendenz der kavitilistischeu Entwicklung ,dab die Zahl der Ausgebeuteten immer gröber , die Sorge um den
Lebensunterhalt immer schwieriger wird . Die Befreiung von die¬
sem Joch wird der Arbeiterklasse nur durch ein gemeinsames Vor¬
gehen beider Geschlechter gelingen.

I
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»vom Leben getötet" - durch das
Such verurteilt

Nachtrag rum Prozeh Machan-Kolomak

j . Bremer Richter haben die Schustersfrau Kolomak, die Verfas-ltn dtzg Buches „Dom Leben getötet" wegen Kuppelei an
«Sr** Tochter und deren Freundin, einer Prostituierten, zu acht

Monaten Gefängnis verurteilt .
Dem Widersinn des Kuppeleivaragraphen ist somit Genüge
«!

^en Bremer Richtern soll daraus letzten Endes kein Strick
au» ^ werden. Es hiebe von deutschen Richtern , die schliehlich ja
F I " ur schwache Menschen sind , Uebermenschliches verlangen , einen
d», m ^ dort zu erwarten, wo der formalgesetzliche Tatbestand
tz ^. Paragraphen gegeben zu sein schien. Und das war hier der
toi“: Selbst der wohlgesinnteste Zuhörer könnte sich dieses Ein «

nicht erwehren : diese Mutter bat ihrer Tochter gegcn -
jn y schwer gefehlt ; sie bat nicht allein der Ungebemmtheit ihres

v “?iriebes liebend frevelhaft nachgegeben : der Verdacht lag nabe,
föil«

beten “Ekahrvollen Verkehr in ihrem Unverstände selbst ge¬

iz- ' ä* "der Frau Kolomak die einzige, die auf diese Weise gcgi
An - ^ nder gefehlt oder ist sie eine von vielen ? Ist Lisbeth e
», „ .“?dmefall in ihrem- Äbgleiten auf der abschüssigen Bahn j
jk"?" chen Uebermutes und überstarker Triebe ? Nein ! Und di
dj , menschlich Ungerechte des Prozesses wie des Urteils . F
fort. Ûtt*>en Einer Zeit , die jegliches Mah für die Dinge verlorwurde hier eine Proletarierfrau von bürgerlichen Richte
tor <? « sanzlich veränderten Zeitumständen — verurteilt .
ricki - - «nszeit ' st einiges passiert", sagte ein Zeuge in der E
di- « rbandlung ; damit meinte er die Bremer Bürgertöchter ui' Bremer Dielen .
Wiking Fnaeheuerliche des Falles liegt eben darin , dah hier ei
tor»n

"L . ?°ENde , besorgte, anständige , intelligente Arbeitermutti
iiebu »

^
- r nach aller Leumund eine wahrhaft mustergültige IS

SSeri!*
1V m Elternhaus genossen haben , wegen des verwerflichst

werd»^ , ns der Kuppelei laut Buchstaben des Gesetzes verurte
ihr»^,

" -: ° nnte . So wird es begreiflich, dab diese Mutter
»Ein- "“Ei tiefstem Innern in den Saal hineinri ,
Anklaa "

r̂ EEliung wäre mir ebenso unverständlich wie es mir r
Ich *!*• 2ch kann keine Reue zeigen , weil ich unschuldig bi
r » ,J n e_,n Cvielball von Sab , Neid und Rache ." Trotzdi" rve sie verurteilt .
kl, . ' E schuld an diesem Urteil trifft in erster Linie die Ai
kästn-n , y

° r..d e. Sie hätte im Fall Kolomak ein Auge zudrück
toi - iut rl wussen . Dah sie es nicht getan hat , dafür waren a
^ bend - Ü - , oIs die der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit me
Butter ® » Dienen nicht so sehr durch die Verfehlungen t
» Bu-»k» . -.r oIs durch die Veröffentlichung ihrer Rechtser

iiür Leben getötet" gefährdet ; deshalb sollte sie u" ' «res Buches verurteilt werden.
^ nbeiî e-

^ "Eiache macht den Prozeh zu einer öffentlichen Anse
Der «- st -ntbüllt aufs neue den Klassencharakter unserer Just
toit mak. °! om

. A *d dadurch mehr als eine Bremer Angelege
Dies » iu _

aI? * ,n Beitrng zur Sittengeschichte der Jnflationsz «
ober weiter

"" ^ " " ^ ^ dabin ; die Rechtspflege von gestern beste

^ em^ e
" in knavven Worten : Im Mär , 1924 starb mAufenthalt m Krankenhaus , wohin sie » egen einer <!

schlechtskrankheit von der Polizei gebracht worden war , die noch
nicht 17jährige Lisbeth Kolomak. Ihre Freundin , die ProstituierteGertrud W . , hatte , im Hause Kolomak verhaftet , den Kriminalbe¬
amten von der Krankheit des Mädchens Mitteilung gemacht . ImJahre 1925 zirkulierten unter den in Frage kommenden Bremer
Behörden etwa zwölf Exemplare eines Manuskriptes , angeblich
Tagebuchblätter der so jäh aus dem Leben entrissenen Lisbeth Ko¬lomak. Ein Exemplar gelangte auch in die Hände der Polizei . Sie
vernahm darauf die Prostituierte W . und lieb die Angelegenheitauf sich beruhen . Im Dezember 1926 erschien das Tagebuch im
Drucks Aus pädagogischen und sittlichen Motiven heraus batten
katholische Kreise auf die Herausgabe des Buches gedrängt . An¬
fang Januar dieses Jahres beMchtigte sich die Bremer Oeffent-
lichkeit des Falles . Anklagen gegen die Polizei wurden laut , dieein so junges Ding aus dem Elternhause heraus verhaftet batte ;gegen das Krankenhaus , das die Siebzehnjährige zu Tode behan¬delt haben sollte. Die Bremer Polizei zitierte darauf erneut die
Prostituierte W ., hielt ihr vor , was in dem Buche gegen sie ge¬
schrieben sei und diese machte in ihrer Wut Aussagen , die die Mut¬
ter der verstorbenen Lisbeth Kolomak schwer belasteten.

Frau Kolomak muhte eingesteben, die Verfasserin des Bucheszu sein . Die Polizei leitete ein Ermittelungsverfahren gegen sie einder Staatsanwalt verfügte Verhaftung , das Gericht eröffnete das
öauvtverfabren wegen Kuppelei . Es schien grotesk, nach drei Jah¬ren einer Frau ein Strafverfahren anzuhängen , die durch den Todihrer Tochter bereits schwer bestraft war . Die Bremer Polizeiwollte aber ein Exemvel statuieren . So entstand der Prozeh Ko¬lomak, der nicht zu Unrecht als Racheprozeb der Polizei bezeichnetwurde . Sie batte geschwiegen , so lange das Buch nicht im Drucke
erschienen war ; sie machte aber den Justizavvarat mobil , als dieAngriffe gegen sie Gegenstand öffentlicher Erörterungen wurden.Darin liegt die öffentliche Bedeutung des Prozesses. Das Urteilgegen die Schustersfrau Kolomak wird somit zur moralischen Nie¬
derlage für die Bremer Polizei .

Bedeutet aber das Urteil nicht auch eine moralische Niederlageder Justiz ? Durfte eine Verurteilung allein auf Grund der Aus¬
sage einer Prostituierten erfolgen , allein aus dem Geiste einestoten Paragraphen heraus ? Hätte ein Freispruch dieser, bcstbe -
leumundeten Mutter , nicht allein schon aus menschlichen Gründenund aus tiefstem Verstehen der Zeichen der Zeit erfolgen müssen ?Wird das Volk nicht mit Frau Kolomak sagen : „Das Urteil ist uns
unverständlich! Hier stöbt man auf die in Eesetzesparagraphen und
Richtern zu Stein erstarrten Klassenjustiz, die abseits vom pulsie¬renden Geschehen des Lebens in der modernden Luft der Gerichts¬säle Recht sprechen , ein Hohn auf die Gerechtigkeit; man blickt ind,e Abgründe der doppelten Eeschlcchtsmoral unserer von Fäulnis
durchsetzten , bürgerlichen Gesellschaft .

Worin lag das Verbrechen der Frau Kolomak? Die Antwortrührt an die brennendste Zeitfrage der Sexualpädagogik , an das^ und Kinder . Es gab eine Zeit , da zwangen Väterund Mutter ihre Töchter, die von Jugend getrieben ihre eigenenWege im Liebesleben gingen, aus dem Elternhause zu fliehen oderdie natürlichen Triebe zu verdrängen . Auch verstießen mitunterVater ihre Kinder und beschleunigten deren Untergang . Die Zei¬ten haben sich geändert ; Väter und Mütter sind duldsamer gewor¬den ; sie kennen auch die Grenzen ihrer erzieherischen Möglichkeiten.Sie haben offene Augen für die Zeichen der Zeit und finden sichmit den Tatsachen ab , um Schlimmeres zu verhüten , da sie machtlossind , das Gute , wie sie es verstehen, in ihren Kindern zu pflanzen.Sie zwingen ihnen nicht mehr ihren Willen mit Gewalt auf , sie

versagen ihnen nicht in Augenblicken höchster sittlicher Gefahr ihr
Haus . Sie sagen mit Frau Kolomak : Das Kind gehört doch ins
Elternhaus .

Es ist für sie die natürlichste Sache der Welt , wenn ihre Töch¬ter Freunde haben , mit denen sie „gehen" und sie dulden es auch,wenn ihnen aus diesen Liebesbeziehungen kleine Vorteile erstehen.Der gestrenge Sittenrichter , der Hüter der bürgerliche» Tu¬
gendhaftigkeit , würde von solchen Müttern sagen : sie haben ihre
Erziebungspflichten vernachlässigt und den sittlich gefährdenden
Verkehr ihrer Töchter — nicht etwa ihrer Söhne — nicht ver¬
hindert ; der Tatbestand des Kuppeleiparagravhen ist gegeben.Dies erklärten auch die Bremer Richter. Wieviel Mütter aus den
Kreisen der Arbeiterschaft und des Bürgertums gehörten dann ,
gleich Frau Kolomak, ins Gefängnis ?

Ja , selbst wenn Frau Kolomak auch für sich kleine Vorteile
aus den Serrenbekanntichaften der Tochter gezogen haben sollte ,dürfte man keinen Stein aus sie werfen . Nicht allein in Prole¬tarierhäusern , in denen die Not der Jnflationsjahre herrschte , warder, ach so seltene Dollar ein gern gesehener Gast, sondern auchin bürgerlichen ; man fragte nicht sonderlich danach , woher er ge¬kommen .

Aber hat Frau Kolomak nicht auch den Männerverkehr in
ihrem Hause geduldet und' aus der Eewerbsunzucht der Trude W.für sich eine Erwerbsquelle gemacht ? Hier gerät man auf den
Punkt , wo man sagen darf , das Urteil ist nicht nur menschlich un¬
verständlich, sondern auch juristisch anfechtbar. Auf Grund der
alleinigen Aussage einer Prostituierten hätte eine so gut beleu¬
mundete Frau wie die Schustersfrau nie verurteilt werden dürfen ,wäre eine Bürgersfrau nie verurteilt worden. Hier lugt der
Pferdefub der Justiz in seiner teuflischen Natur hervor — objektiv
ist und bleibt diese Klassenjustiz. „Das schönste Mädchen der Welt
kann nicht mehr geben als sie bat," sagt ein französisches Sprich¬wort — auch die bürgerliche Justiz kann es nicht .

Das Urteil im Prozeh Kolomak ist somit letzten Endes ein
krasses Fehlurteil . Eine Proletarierfrau ist auf die Anklage¬
bank gesetzt worden wegen eines Versagens , das sie mit rausenden
Ihresgleichen während der Inflationszeit geteilt hat . Eine Prole¬
tarierfrau ist verurteilt worden, weil sie in ihrem Herzensbedürf¬
nis sich von dem Schuldbewubtsein am Tode ihrer Tochter reinzu-
waschen . Bei ihrem Seelenschrei in den Anschuldigungen gegen
Polizei über die Stränge gehauen bat . Es hätte zu einer Ver¬
urteilung nicht kommen brauchen. Es hätte genügt , festzustellen , dab
die Polizei nur ihre Pflicht erfüllt hat , als sie die Geschlechtskranke ,wenn auch in der ihr eigenen brutalen Weise, dem Krankenhausezusührte. Strafe aber mub sein . Dem Vergeltungsvrinziv des
Strafgesetzes wie des Richters , dem Vergeltungsbedürfnis der Po¬lizei muhte Genüge geschehen. Lisbeth Kolomak ist nicht die ersteund nicht die letzte , die „vom Leben getötet" worden , Die MutterKolomak nicht die erste und nicht die letzte , die durch ihr Buch ver¬urteilt worden ist.

Die Lehren aus dem Fall Machan-Kolomak? '. Das Schicksalder Lisbeth eine Warnung für die Töchter; das Schicksal der Mut¬ter , der Frau Kolomak, eine Mahnung an die Mütter ; das Schick¬sal beider, ein Appell an dic Seelen -Fürkorgepslichten des StaatesDas Urteil — eine Verurteilung des Kuppeleivaragraphen . derrachedürstigen Staatsanwaltschaft und Polizei , der paragraphie -renden Justiz . Das Ganze aber ein Ausschnitt au» der Sitten¬
geschichte der heuchlerischen bürgerlichen Gesellschaftsordnung mitihrer staatlich konzessionierten Eewerbsunzucht und ihrer unzüch¬tigen Sitilichkeitsgesetzgebung — sie läht immer wieder die Armen
schuldig werden, um sie hinterher zu steinigen.


	[Seite 766]

